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Information an Verwender 
 

zur Ablehnung der Eichung bei fehlender oder nicht prüfbarer 
Produktmangelsicherung bei AdBlue®-Messanlagen 

 
 
 
 
Das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht informiert, dass ab dem 
01.01.2022 bei AdBlue® Messanlagen, die keine Produktmangelsicherung 
aufweisen, oder bei denen diese Vorrichtung nicht prüfbar ist, bundesweit 
eine Eichung abgelehnt wird. 
 
Die Verantwortung für das Vorhandensein und die Prüfbarkeit dieser Vorrich-
tung liegt beim Hersteller (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Mess- und Eichverordnung [Mes-
sEV][2] i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 5 MessEV sowie Anlage 3 Tabelle 1 Spalte 3 Nr. 
5 MessEV i.V.m. EU-RL 2014/32/EU Anhang VII Nr. 5.3[3]. und § 23 Abs. 4 
Mess- und Eichgesetz [MessEG][1] und § 17 Abs. 2 Nr. 4 MessEV), jedoch 
müssen Sie als Verwender nach § 33 Abs. 5 MessEV die notwendigen Un-
terlagen zur Eichung vorhalten. 
 
Erfragen Sie also im Vorfeld einer Eichung bei Ihrem Servicepartner, Händler 
oder Hersteller, ob Ihre Anlage eine Produktmangelsicherung aufweist und 
ob die entsprechenden Prüfanweisungen in einer Bedienungsanleitung oder 
anderen technischen Unterlagen enthalten sind. 
 
Bei Ablehnung der Eichung kann die AdBlue®-Messanlage noch bis zum 
Ende der Eichfrist weiterverwendet werden. 
 
Eine Eichung erfolgt erst nach entsprechende Umrüstung oder sobald die 
notwendigen Unterlagen vorliegen. 
 
 
 
Rechtsgrundlagen 
1. Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem 

Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (Mess- und Eichge-
setz - MessEG) vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils geltenden Fassung 
(www.gesetze-im-internet.de) 

2. Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem 
Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung – MessEV) 
vom 11.12 2014 (BGBl. I S. 2010, 2011) in der jeweils geltenden Fassung (www.gesetze-
im-internet.de)  

3. Richtlinie 2014/32/EU des europäischen Parlaments und dse Rates vom 26. Februar 
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung von Messgeräten auf dem Markt in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-
lex.europa.eu) 

 

 


